
 

OLG Stuttgart: Haftung von Wikipedia bei Verdachtsberichterstattung 

Urteil v. 02.10.2013, Az. 4 U 78/13  

1. Stellt der Betreiber einer Online-Enzyklopädie (hier: Wikipedia) lediglich Dritten (den Nutzern) die 

Plattform und einen Speicherplatz zur Verfügung, damit diese selbst verfasste Beiträge hinterlegen 

können, ohne dass eine Vorabkontrolle oder eine nachträgliche Steuerung durch eine Redaktion 

stattfindet, treffen ihn grundsätzlich hinsichtlich persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigender Inhalte keine 

proaktiven Prüfungspflichten. 

 

2. Er haftet jedoch nach den von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für sog. Host-Provider 

entwickelten Grundsätzen als Störer, wenn er vom Verletzten über persönlichkeitsrechtverletzende 

Inhalte in Kenntnis gesetzt wird und dennoch nicht reagiert. 

 

3. Ein Unterlassungsanspruch ist dann nur hinsichtlich der Begehungsform des Verbreitens gegeben 

und - mangels Begehungsgefahr - nicht hinsichtlich der Begehungsform des Behauptens. 

 

4. Die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beginnend mit der Entscheidung "Online-

Archiv I" (Urteil vom 15.12.2009, VI ZR 227/08) entwickelten Grundsätze für die Zulässigkeit der 

Abrufbarkeit älterer Artikel in Online-Archiven von Publikationsorganen sind auf Beiträge (etwa 

Kurzbiographien) in derartigen Online-Enzyklopädien, die auf Aktualisierung angelegt sind, nicht 

übertragbar. 

 

5. Die von der Rechtsprechung für die Zulässigkeit einer identifizierenden Berichterstattung über 

strafprozessuale Ermittlungsverfahren und Strafanzeigen und zur Verdachtsberichterstattung 

entwickelten Grundsätze sind auf die Berichterstattung über behördliche Verfahren jedenfalls dann zu 

übertragen, wenn diese die Überprüfung von Vorwürfen zum Gegenstand haben, die den Ruf des 

Betroffenen in ähnlich schwerwiegender Weise betreffen wie der Vorwuf einer Straftat. 

 

6. Sind die in einem solchen Verfahren geprüften Vorwürfe unstreitig unwahr, überwiegt bei der 

vorzunehmenden Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen einerseits und dem 

Informationsinteresse der Öffentlichkeit sowie der Meinungsfreiheit andererseits das 

Persönlichkeitsrecht bei fehlender Aktualität regelmäßig auch dann, wenn gleichzeitig die Einstellung 

des Verfahrens mitgeteilt wird.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Allgemeines-Persoenlichkeitsrecht/1472-OLG-Stuttgart-Az-4-U-7813-Haftung-von-Wikipedia-bei-Verdachtsberichterstattung.html


BGH: Prüfpflichten für File-Hosting-Provider - Rapidshare 

Urteil v. 15.08.2013, Az. I ZR 80/12 -  

a) Ist das Geschäftsmodell eines File-Hosting-Dienstes nicht von vornherein auf Rechtsverletzungen 

angelegt, ist der Umstand, dass der Betreiber durch eigene Maßnahmen die Gefahr einer 

rechtsverletzenden Nutzung des Dienstes fördert, bei der Bestimmung des Umfangs der ihm als Störer 

obliegenden Prüfpflichten zu berücksichtigen (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 

18/11, BGHZ 194, 339 Rn. 21 ff. - Alone in the Dark).  

 

b) Leistet ein File-Hosting-Dienst durch sein konkretes Geschäftsmodell Urheberrechtsverletzungen in 

erheblichem Umfang Vorschub, so ist ihm eine umfassende regelmäßige Kontrolle der 

Linksammlungen zuzumuten, die auf seinen Dienst verweisen (Fortführung von BGHZ 194, 339 Rn. 

39 - Alone in the Dark).  

 

c) Die Prüfpflichten des Störers, die sich danach ergeben, bestehen in Bezug auf jedes Werk, 

hinsichtlich dessen ihm eine klare Rechtsverletzung angezeigt worden ist; sie verringern sich nicht 

deswegen, weil er auf eine große Zahl von Verletzungen - im Streitfall auf das Öffentlich-

Zugänglichmachen von über 4800 Musiktiteln - hingewiesen worden ist.  

 

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/1413-BGH-Az-I-ZR-8012-Pruefpflichten-fuer-File-Hosting-Provider-Rapidshare.html


OLG Hamburg: Gehilfenhaftung eines Sharehosters 

Beschluss v. 13.05.2013, Az. 5 W 41/13 

Entfernt ein Sharehoster eine rechtswidrig über seinen Dienst öffentlich zugänglich gemachte Datei 

über einen längeren Zeitraum (hier: mehr als vier Wochen) nachdem er darüber in Kenntnis gesetzt 

wurde nicht, kann er als Gehilfe für die Urheberrechtsverletzung haften.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Haftung-von-Webhostern/1403-OLG-Hamburg-Az-5-W-4113-Gehilfenhaftung-eines-Sharehosters.html


OLG Köln: Haftung für Internetanschluss 

Urteil v. 16.05.2012, Az. 6 U 239/11 

Im Verhältnis einer Ehefrau als Internetanschlussinhaberin zu ihrem Ehemann als überwiegendem 

Nutzer des Anschlusses bestehen keine vergleichbaren Kontrollpflichten wie im Verhältnis der Eltern 

zu ihren Kindern oder anderen Hausgenossen.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Filesharing/1369-OLG-Koeln-Az-6-U-23911-Haftung-fuer-Internetanschluss.html


LG Hamburg: Haftung von Youtube 

Urteil v. 20.04.2012, Az. 310 O 461/10 

1. Youtube haftet ab Kenntnis als Störer für urheberrechtsverletzende Videos, die auf der Plattform 

durch Nutzer eingestellt werden.  

 

2. Youtube ist nicht nur verpflichtet, rechtswidrige Videos nach einem entsprechenden Hinweis zu 

löschen, sondern auch mittels des Content-ID-Verfahrens, sowie mittels Wortfilter künftige Uploads 

dieser Videos zu verhindern.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Haftung-von-Webhostern/1362-LG-Hamburg-Az-310-O-46110-Haftung-von-Youtube.html


OLG Stuttgart: Haftung für Domain-Parking 

Urteil v. 19.04.2012, Az. 2 U 91/11 

1. Ein Unternehmen, das für seine Kunden Domains parkt, haftet als Mitstörer für 

markenrechtsverletzende Domains, wenn es per E-Mail von der Rechtsverletzung in Kenntnis gesetzt 

wurde und die Rechtsverletzung nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne abstellt. 

 

2. Ein Tätigwerden ist nur veranlasst, wenn der Hinweis so konkret gefasst ist, dass der Rechtsverstoß 

auf der Grundlage der Behauptungen des Betroffenen unschwer festgestellt werden kann. Dabei 

erfordert der Hinweis grundsätzlich jedoch keine Vorlage von Belegen für die im Hinweis mitgeteilten 

Umstände; vielmehr ist dies nur dann erforderlich, wenn berechtigte Zweifel am Bestehen der 

behaupteten Rechtsverletzung vorliegen.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Domainrecht/1360-OLG-Stuttgart-Az-2-U-9111-Haftung-fuer-Domain-Parking.html


LG Berlin: Urheberrechtsverletzungen bei Wikipedia - Loriot 

Urteil v. 27.03.2012, Az. 15 O 377/11 

1. Die Wikimedia Inc. haftet als Störerin für Urheberrechtsverletzungen, die durch Wikipedia-Autoren 

begangen werden. 

 

2. Eine Abmahnung an die Wikimedia Inc. kann formlos an die allgemeine E-Mail-Adresse, wie sie 

im Impressum angegeben ist, erklärt werden. 

 

3. Von § 5 Abs. 1 UrhG (Gemeinfreiheit) werden nur Sprachwerke erfasst, nicht aber Werke der 

bildenden Kunst. Briefmarken fallen nicht unter § 5 Abs. 2 UrhG. 

 

4. Eine Zustellung im Sinne von §§ 929 Abs. 2, 183 ZPO an einen Schuldner in den USA ist durch 

Postsendung mit internationalem Rückschein wirksam.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/1377-LG-Berlin-Az-15-O-37711-Urheberrechtsverletzungen-bei-Wikipedia-Loriot.html


BVerfG: Störerhaftung – Prüfungs- und Aufklärungspflichten von Anschlussinhabern 

Beschluss v. 21.03.2012, Az. 1 BvR 2365/11 

Die Grundsatzfrage nach Prüfungs- und Instruktionspflichten von Anschlussinhabern, die ihren 

Internetzugang Dritten — etwa Familienangehörigen — zur Verfügung stellen, bedarf einer Klärung. 

Bislang werden zu dieser Rechtsfrage unterschiedliche Auffassungen vertreten. Ob in einem solchen 

Fall Prüfpflichten überhaupt bestehen und falls ja, wie weit diese gehen, ist durch den vom 

Bundesgerichtshof aufgestellten Rechtsgrundsatz offensichtlich noch nicht geklärt. Die „Sommer 

unseres Lebens“-Entscheidung des BGH betraf einen anderen Sachverhalt, nämlich die Frage, ob ein 

WLAN-Anschluss auf einen hinreichenden Schutz durch Sicherungsmaßnahmen gegen die Benutzung 

durch außenstehende Dritte geprüft werden muss. Insoweit liegt in der vorliegenden Frage eine 

Revisionszulassung nahe.  

 

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Filesharing/1359-BVerfG-Az-1-BvR-236511-Stoererhaftung-Pruefungs-und-Aufklaerungspflichten-von-Anschlussinhabern.html


OLG Hamburg: Rapidshare II 

Urteil v. 14.03.2012, Az. 5 U 87/09 

1. Das Geschäftsmodell von Rapidshare umfasst nicht nur die Verbreitung rechtswidriger Inhalte. Im 

Grundsatz ist das Geschäftsmodell daher schutzwürdig (Abkehr von OLG Hamburg, MMR 2008, 823 

- Rapidshare I). 

 

2. Eine öffentliche Zugänglichmachung besteht bei Rapidshare nicht schon im Upload rechtswidriger 

Inhalte, sondern erst in der Verbreitung der Links auf diese Inhalte (Abkehr von OLG Hamburg, 

MMR 2008, 823 - Rapidshare I). 

 

3. Rapidshare ist kein „neutraler Vermittler“. Indem Rapidshare eine anonyme Nutzung seines 

Dienstes gestattet, nimmt es eine „aktive Rolle“ ein, weil Urheberrechtsverletzungen gefördert 

werden, von denen das Unternehmen indirekt profitiert. 

 

4. § 13 Abs. 6 TMG schreibt keine zwingende anonyme Nutzbarkeit von Telemediendiensten vor. Die 

Vorschrift steht vielmehr unter einem Zumutbarkeitsvorbehalt. Eine anonyme Nutzung ist nicht 

zumutbar, wenn ein Dienst eine besondere Gefahrgeneigtheit aufweist. 

 

5. Rapidshare ist es zuzumuten, einschlägige Linklisten auf die Verbreitung von Links auf 

urheberrechtlich geschützte Werke zu überwachen. Dabei muss Rapidshare nicht nur Links entfernen, 

die als rechtswidrig erkannt wurden, sondern auch versuchen, ähnliche Links zu erkennen. 

 

6. Neben einer Überwachung von Linklisten hat Rapidshare eine "allgemeine 

Marktüberwachungspflicht".  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Haftung-von-Webhostern/1356-OLG-Hamburg-Az-5-U-8709-Rapidshare-II.html


BVerfG: Nichtannahmebeschluss AnyDVD 

Beschluss v. 15.12.2011, Az. 1 BvR 1248/11 

1. Eine gesetzliche Regelung zur Zulässigkeit und zu den Grenzen von Hyperlinks existiert nicht. Das 

Urheberrechtsgesetz enthält mit § 95a lediglich eine Vorschrift, die technische Maßnahmen, welche 

ihrerseits dem Schutz von Urheberrechten dienen, vor Umgehung schützen soll. Hierzu zählen etwa 

Kopiersperren auf CDs und DVDs, wie sie von der Software „AnyDVD“ entschlüsselt werden 

können. Mangels einer gesetzlichen Regelung hat die Abwägung der konkurrierenden 

Grundrechtspositionen anhand der anerkannten presserechtlichen und urheberrechtlichen Maßstäbe zu 

erfolgen, wie sie von der Rechtsprechung herausgearbeitet worden sind.  

 

2. So begegnet es keinen Bedenken, dass der Bundesgerichtshof das Setzen eines Links in einem 

Online-Artikel wegen seiner Einbettung in eine pressetypische Stellungnahme neben der Pressefreiheit 

des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG auch der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG unterstellt. Denn 

es ist Teil des meinungsbildenden Diskussionsprozesses, dessen Schutz Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG im 

Sinn hat, sich und andere auch über Stellungnahmen Dritter zu informieren.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Linkhaftung/1332-BVerfG-Az-1-BvR-124811-Nichtannahmebeschluss-AnyDVD.html


BGH: Basler Haar-Kosmetik – Zur Haftung des Admin-C 

Urteil v. 09.11.2011, Az. I ZR 150/09 

a) Der Namensschutz aus § 12 BGB bleibt neben dem Kennzeichenschutz aus §§ 5, 15 MarkenG 

anwendbar, wenn mit der Löschung des Domainnamens eine Rechtsfolge begehrt wird, die aus 

kennzeichenrechtlichen Vorschriften deswegen nicht hergeleitet werden kann, weil das Halten des 

Domainnamens im konkreten Fall für sich gesehen die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke 

oder des Unternehmenskennzeichens des Klägers nicht erfüllt (Fortführung von BGH, GRUR 2005, 

430 - mho.de; BGH, GRUR 2008, 1099 - afilias.de). 

 

b) Derjenige, der sich von einem ausländischen Anmelder eines Domainnamens gegenüber der 

DENIC als administrativer Ansprechpartner (Admin-C) benennen und registrieren lässt, haftet nicht 

schon deswegen als Störer für mögliche mit der Registrierung verbundene Verletzungen von Rechten 

Dritter. 

 

c) Eine Prüfungspflicht kann sich jedoch aus den besonderen Umstän-den des Einzelfalls ergeben. 

Solche gefahrerhöhenden Umstände liegen vor, wenn der im Ausland ansässige Anmelder 

freiwerdende Domainnamen jeweils in einem automatisierten Verfahren ermittelt und registriert und 

der Admin-C sich dementsprechend pauschal bereiterklärt hat, diese Funktion für eine große Zahl von 

Registrierungen zu übernehmen. 

 

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Haftung-Admin-C/1327-BGH-Az-I-ZR-15009-Basler-Haar-Kosmetik-Zur-Haftung-des-Admin-C.html


BGH: regierung-oberfranken.de 

Urteil v. 27.10.2011, Az. I ZR 131/10 

a) Die für die Registrierung von Domainnamen unter der Top-Level-Domain „.de“ zuständige DENIC 

haftet dann als Störerin, wenn sie von Dritten auf eine offenkundige, von ihrem Sachbearbeiter 

unschwer zu erkennende Verletzung des Namensrechts hingewiesen wird (Fortführung von BGHZ 

148, 13 - ambiente.de). 

 

b) Eine solche offenkundige Namensrechtsverletzung liegt vor, wenn es sich bei dem als verletzt 

geltend gemachten Namen um die offizielle Bezeichnung der für die Verwaltung eines 

Regierungsbezirks zuständigen Behörde handelt und der beanstandete Domainnamen von einem in 

Panama ansässigen Unternehmen registriert worden ist.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Domainrecht/1366-BGH-Az-I-ZR-13110-regierung-oberfranken.de.html


BGH: Prüfpflichten für Hostprovider - Blogspot 

Urteil v. 25.10.2011, Az. VI ZR 93/10 

a) Nimmt ein Betroffener einen Hostprovider auf Unterlassung der Verbreitung einer in einem Blog 

enthaltenen Äußerung eines Dritten in Anspruch, weil diese das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen 

verletze, setzt die Störerhaftung des Hostproviders die Verletzung zumutbarer Prüfpflichten voraus. 

 

b) Der Hostprovider ist erst verantwortlich, wenn er Kenntnis von der Verletzung des 

Persönlichkeitsrechts erlangt. Dies setzt voraus, dass die Beanstandung des Betroffenen so konkret 

gefasst ist, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptungen des Betroffenen unschwer 

bejaht werden kann. 

 

c) Eine Verpflichtung zur Löschung des beanstandeten Eintrags besteht, wenn auf der Grundlage der 

Stellungnahme des für den Blog Verantwortli-chen und einer etwaigen Replik des Betroffenen unter 

Berücksichtigung etwa zu verlangender Nachweise von einer rechtswidrigen Verletzung des 

Persönlichkeitsrechts auszugehen ist.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/1317-BGH-Az-VI-ZR-9310-Pruefpflichten-fuer-Hostprovider-Blogspot.html


LG Köln: ISP haftet nicht für Urheberrechtsverletzungen seiner Kunden 

Urteil v. 31.08.2011, Az. 28 O 362/10 

1. Ein Internet-Service-Provider haftet nicht als Störer für von dessen Kunden begangenen 

Rechtsverletzungen, da er eine bloße technische Dienstleistung erbringt, die nicht die Verpflichtung 

zur Kontrolle der Datenkommunikation zwischen seinen Kunden auf Begehung von gerügten 

Verletzungshandlungen beinhaltet. 

 

2. Die Errichtung der für eine solche Überwachung notwendigen Filter- und Sperrmaßnahmen durch 

den Internetzugangsanbieter als zentrale Schnittstelle für die Datenkommunikation wäre ohne 

gesetzliche Grundlage mit dem durch Art. 10 Abs. 1, Abs. 2 GG geschützten Fernmeldegeheimnis 

nicht zu vereinbaren. 

 

3. Einem Internetzugangsanbieter sind vorsorgliche DNS- und IP-Sperren nicht zumutbar, da dies eine 

Vielzahl von technischen Sicherheitsvorkehrungen in Form von Datenfiltern zur Folge haben müsste, 

was mit der Stellung als lediglich vermittelndem Infrastrukturdienstleister nicht vereinbar wäre. 

 

4. Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG erlaubt im Wege richtlinienkonformer Auslegung 

nationaler Verbotsvorschriften kein Vorgehen von Rechteinhabern gegen "Vermittler" im Wege 

gerichtlicher Anordnungen, wenn in den zugrunde liegenden nationalen Rechtsvorschriften keine 

ausreichende Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen enthalten ist.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/1301-LG-Koeln-Az-28-O-36210-ISP-haftet-nicht-fuer-Urheberrechtsverletzungen-seiner-Kunden.html


LG Stuttgart: Haftung von Sedo für Markenverletzungen 

Urteil v. 28.07.2011, Az. 17 O 73/11 

Ein Unternehmen, das für seine Kunden Domains parkt, haftet als Mitstörer für 

markenrechtsverletzende Domains, wenn es per E-Mail von der Rechtsverletzung in Kenntnis gesetzt 

wurde und die Rechtsverletzung nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne abstellt.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Domainrecht/1299-LG-Stuttgart-Az-17-O-7311-Haftung-von-Sedo-fuer-Markenverletzungen.html


LG Köln: Störerhaftung des Anschlussinhabers für Familienangehörige 

Beschluss v. 10.01.2011, Az. 28 O 421/10 

1. Der Inhaber eines Internetanschlusses haftet im Rahmen der Störerhaftung für über seinen 

Internetzugang via Filesharing begangene Schutzrechtsverletzungen insbesondere dann, wennn die IP-

Adresse des Verletzers zum Tatzeitpunkt besagtem Internetzugang zugeordnet war und der 

Anschlussinhaber dies auch nicht substantiiert bestreitet.  

 

2. Die Störerhaftung greift in dieser Konstellation losgelöst von der Frage, ob der Anschlussinhaber 

selbst oder ein Familienmitglied die streitgegenständliche Schutzrechtsverletzung begangen hat. Denn 

das Risiko solcher Rechtsverletzungen löst Prüf- und Handlungspflichten desjenigen aus, der den 

Internetzugang ermöglicht. Insbesondere die Aussprache eines bloßen Verbots der Teilnahme an 

Tauschbörsen gegenüber Minderjährigen genügt diesen Verpflichtungen nicht.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Filesharing/1192-LG-Koeln-Az-28-O-42110-Stoererhaftung-des-Anschlussinhabers-fuer-Familienangehoerige.html


OLG Frankfurt am Main: Störerhaftung bei unzureichend gesichertem WLAN 

Urteil v. 21.12.2010, Az. 11 U 52/07 

1. Werden durch Dritte im Rahmen von illegalem Filesharing Urheberrechtsverletzungen über ein 

unzureichend gesichertes (privates) WLAN begangen, kann der Anschlussinhaber nach den 

Grundsätzen der Störerhaftung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (nachgehend zu 

BGH - Sommer unseres Lebens). 

 

2. Der Gebührenstreitwertes für einen Unterlassungsantrag, der sich dagegen richtet, dass der Störer 

außenstehenden Dritten Rechtsverletzungen ermöglicht, indem er den Zugang zu seinem WLAN-

Anschluss unzureichend sichert, istvorliegen mit EUR 2.500,00 zu bemessen.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Filesharing/1200-OLG-Frankfurt-am-Main-Az-11-U-5207-Stoererhaftung-bei-unzureichend-gesichertem-WLAN.html


LG Hamburg: Störerhaftung eines Internet-Cafés bei Urheberrechtsverletzungen 

Urteil v. 25.11.2010, Az. 310 O 433/10 

Der Betreiber eines Internet-Cafés kann nach den Grundsätzen der Störerhaftung 

verschuldensunabhängig auf Unterlassung hinsichtlich einer Urheberrechtsverletzung haften, die durch 

einen Kunden begangen worden sein soll. Denn auch einem Internet-Café-Betreiber ist die Ergreifung 

von (technischen) Maßnahmen möglich und zumutbar, die geeignet sind, solche Rechtsverletzungen 

zu verhindern.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Filesharing/1198-LG-Hamburg-Az-310-O-43310-Stoererhaftung-eines-Internet-Cafes-bei-Urheberrechtsverletzungen.html


BGH: Sedo 

Urteil v. 18.11.2010, Az. I ZR 155/09 

a) Eine markenmäßige Verwendung eines Domainnamens liegt regelmäßig vor, wenn auf der unter 

dem Domainnamen erreichbaren Internetseite ein elektronischer Verweis (Link) angebracht ist, der zu 

einem Produktangebot führt. 

 

b) Bietet ein Diensteanbieter im Sinne des Teledienstegesetzes a.F. - Entsprechendes ist unter Geltung 

des Telemediengesetzes anzunehmen - seinen Kunden ein sogenanntes Domain-Parking-Programm 

an, in das der Kunde unter seinem Domainnamen eine Internetseite mit elektronischen 

Werbeverweisen (Werbelinks) einstellen kann, bei deren Aufruf aufgrund vorher bestimmter 

Schlüsselwörter Werbung von Drittunternehmen erscheint, haftet der Diensteanbieter weder als Täter 

noch als Teilnehmer von Kennzeichenverletzungen, wenn die Auswahl des Schlüsselworts ohne seine 

Mitwirkung oder Kenntnis erfolgt und dem Diensteanbieter die Kennzeichenverletzungen seines 

Kunden auch nicht bekannt sind. 

 

c) Ist mit dem entsprechenden Programm des Diensteanbieters keine besondere Gefahr für die 

Verletzung von Kennzeichenrechten Dritter verbunden, trifft dessen Anbieter auch im Rahmen einer 

Störerhaftung keine allgemeine Pflicht, die in sein System von Kunden eingestellten Domainnamen 

auf Kennzeichenverletzungen zu prüfen. 

 

d) Die Kunden des Diensteanbieters, die unter ihren Domainnamen Internetseiten mit Werbeverweisen 

in ein solches Programm des Diensteanbieters einstellen, sind nicht seine Beauftragten im Sinne von § 

14 Abs. 7, § 15 Abs. 6 MarkenG.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Domainrecht/1285-BGH-Az-I-ZR-15509-Sedo.html


BGH: AnyDVD 

Urteil v. 14.10.2010, Az. I ZR 191/08 

Sind in einem im Internet veröffentlichten, seinem übrigen Inhalt nach dem Schutz der Presse- und 

Meinungsfreiheit unterfallenden Beitrag elektronische Verweise (Links) auf fremde Internetseiten in 

der Weise eingebettet, dass sie einzelne Angaben des Beitrags belegen oder diese durch zusätzliche 

Informationen ergänzen sollen, so werden auch diese Verweise von der Presse- und Meinungsfreiheit 

umfasst.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Linkhaftung/1268-BGH-Az-I-ZR-19108-AnyDVD.html


OLG Hamburg: sevenload.de – Urheberrechtsverletzung durch Nutzervideos 

Urteil v. 29.09.2010, Az. 5 U 9/09 

1. Die von Nutzern der Webseite sevenload.de hochgeladenen Videoclips stellen keinen eigenen Inhalt 

des Seitenbetreibers i. S. von § 7 Abs. 1 TMG dar. 

 

2. Sofern die hochgeladenen Videos Urheberrechte Dritter verletzen, haftet der Seitenbetreiber weder 

als Täter noch als Teilnehmer auf Unterlassung. Jedoch trifft ihn nach den Grundsätzen der 

Störerhaftung die Verpflichtung, Videos nach entsprechendem Hinweis auf Rechtsverletzungen 

unverzüglich zu entfernen und Vorkehrungen zu treffen, die weiteren Rechtsverletzungen vorbeugen.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Haftung-von-Webhostern/1227-OLG-Hamburg-Az-5-U-909-sevenload.de-Urheberrechtsverletzung-durch-Nutzervideos.html


LG Hamburg: Youtube haftet für Urheberrechtsverletzungen 

Urteil v. 03.09.2010, Az. 308 O 27/09 

1. Youtube haftet für urheberrechtswidrige Nutzervideos wie für eigene Inhalte, da die Videoplattform 

sich diese durch eine entsprechende Einbindung auf der Webseite – etwa durch eindeutige Anordnung 

des eigenen Logos, durch die kontextbezogene Verknüpfung einzelner Inhalte oder kontextbezogene 

Werbemaßnahmen – zu Eigen macht. Dies gilt auch für die Auflistung "Ähnlicher Videos" und wird 

durch den Umstand weiter untermauert, dass von den Nutzern gegenüber Youtube standardmäßig eine 

umfassende Rechteeinräumung am hochgeladenen Material erfolgt. Für eine Bewertung als eigener 

Inhalt streitet ferner, dass es sich bei Youtube nicht um ein Meinungsportal, sondern um ein 

Themenportal handelt, denn die Kommentarfunktion ist letztlich kein wesentlicher Inhalt des 

Angebots von Youtube.  

 

2. Youtube ist keine reine Hostingplattform i.S. von Art. 14 der E-Commerce-Richtlinie oder § 10 

TMG. Denn Youtube speichert die Inhalte nicht ausschließlich für Dritte zwischen und berschränkt 

sich auch nicht auf deren bloße Weiterleitung.  

 

3. Die formularmäßige Versicherung eines Nutzers beim Video-Upload, er habe alle erforderlichen 

Rechte, entbindet Youtube nicht von der Pflicht, sich von dem Nutzer im Einzelnen nachweisen zu 

lassen, dass er über die erforderlichen Rechte verfügt; dies gilt umso mehr, wenn der Dienst auch 

anonym genutzt werden kann.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/1113-LG-Hamburg-Az-308-O-2709-Youtube-haftet-fuer-Urheberrechtsverletzungen.html


LG Frankfurt am Main: Störerhaftung eines Hotels bei Urheberrechtsverletzungen durch Gäste 

Urteil v. 18.08.2010, Az. 2-06 S 19/09 

1.) Ein Hotelbetreiber haftet jedenfalls dann nicht als Störer für eine von einem Gast begangene 

Urheberrechtsverletzung, wenn er seine Gäste vorher auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 

hingewiesen hat. 

 

2.) Mahnt ein Rechteinhaber einen Hotelbetreiber in Kenntnis der Tatsache, dass der Anschlus für ein 

Hotel genutzt wird, den Hotelbetreiber ab, stellt dies einen Eingriff in den eingerichteten und 

ausgeübten Gewerbebetrieb des Hotelbetreibers dar, da dem Rechteinhaber bekannt ist, dass in einer 

derartigen Fallkonstellation der Anschlussinhaber nicht per se für Rechtsverletzungen seiner Gäste 

haftet.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Filesharing/1199-LG-Frankfurt-am-Main-Az-2-06-S-1909-Stoererhaftung-eines-Hotels-bei-Urheberrechtsverletzungen-durch-Gaeste.html


OLG Frankfurt am Main: regierung-oberbayern.de – Störerhaftung der DENIC 

Urteil v. 17.06.2010, Az. 16 U 239/09 

Die DENIC haftet als Störer für solche Domainregistrierungen, die eine eindeutige, sich aufdrängende 

Namensrechtsverletzung darstellen. In einem solchen Fall ist sie zur Löschung solcher 

Domainregistrierungen verpflichtet.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Domainrecht/1170-OLG-Frankfurt-am-Main-Az-16-U-23909-regierung-oberbayern.de-Stoererhaftung-der-DENIC.html


BGH: Sommer unseres Lebens 

Urteil v. 12.05.2010, Az. I ZR 121/08 

1. Wer mittels „zuverlässiger Software“ als Inhaber einer IP-Adresse identifiziert wird, über die 

Rechtsverletzungen begangen werden, den trifft die Darlegungslast dafür, wieso er die 

Rechtsverletzung nicht selbst begangen hat. Gelingt dieser Beweis, haftet er nicht als Täter. 

 

2. Für ein schlecht gesichertes WLAN besteht Störerhaftung. Als Störer haftet nicht, wer sein WLAN 

zum Zeitpunkt des Einrichtens mit einem individuellen Passwort in einem marktüblichen 

Verschlüsselungsstandard gesichert hat. Eine spätere Verbesserung der Sicherung ist nicht notwendig. 

 

3. Unterlassungsansprüche gegen einen WLAN-Betreiber, der nicht Täter oder Teilnehmer ist, müssen 

auf die konkrete Verletzungsform angepasst sein. Der Grundsatz des fairen Verfahrens gebietet es 

aber, dem Kläger die Möglichkeit einzuräumen, seinen womöglich falschen Antrag anzupassen.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Telekommunikationsrecht/Haftung-des-WLAN-Betreibers/1057-BGH-Az-I-ZR-12108-Sommer-unseres-Lebens.html


LG Hamburg: Keine Störerhaftung von Wikimedia e.V für Wikipedia 

Urteil v. 26.03.2010, Az. 325 O 321/08 

1. Der Verein Wikimedia Deutschland e.V. ist nicht Betreiber der deutschsprachigen Wikipedia und 

hat auch keine redaktionelle Funktion hinsichtlich der Wikipedia-Inhalte. 

 

2. Wikimedia Deutschland macht sich die Inhalte der Wikipedia nicht zu eigen. Dass der Verein durch 

die Suchmaschine auf www.wikipedia.de den Zugang zur Wikipedia erleichtert, ist insofern nicht 

ausreichend. Auch wird aus der Gestaltung der Wikipedia deutlich, dass die Inhalte von Nutzern 

erstellt werden und nicht von einer Redaktion der Wikipedia, bzw. des Vereins Wikimedia 

Deutschland. 

 

3. Wikimedia Deutschland haftet nicht für rechtswidrige Äußerungen, die lediglich in der 

Versionshistorie der Wikipedia abrufbar sind. Denn ein adäquat-kausaler Beitrag im Sinne der 

Störerhaftung ist dann nicht mehr anzunehmen, wenn eine lediglich mittelbare Verknüpfung von 

Internet-Seiten verschiedener Anbieter untereinander gegeben ist.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/999-LG-Hamburg-Az-325-O-32108-Keine-Stoererhaftung-von-Wikimedia-e.V-fuer-Wikipedia.html


LG Hamburg: Störerhaftung des Access-Providers und DNS-Sperren 

Urteil v. 12.03.2010, Az. 308 O 640/08 

1. Von einer Störerhaftung des Access-Providers für Urheberrechtsverletzungen über die von ihm 

vermittelten Anschlüsse kann grundsätzlich erst ab Kenntnis der Rechtsverletzung ausgegangen 

werden. Und das dann auch nur insoweit als die in Betracht kommenden Prüfungs- und 

Handlungspflichten nach allgemeinen Grundsätzen rechtlich und tatsächlich möglich und außerdem 

zumutbar sind. 

 

2. Technisch sind Sperr- und Filtermaßnahmen zwar möglich, rechtlich setzten sie allerdings – auch in 

Form von DNS-Sperren – einen Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis in der Weise voraus, 

als dass sich der Access-Provider dabei Kenntnisse von Umständen der Telekommunikation zu Nutzen 

machen würde. Zivilrechtlich ist in Anbetracht von Artt. 10, 19 GG und § 88 TKG hier keine 

hinreichende gesetzliche Ermächtigung zu erkennen. Unabhängig von dieser rechtlichen 

Unmöglichkeit erscheint es bei den derzeitigen Gegebenheiten den Access-Providern auch nicht 

zumutbar, mittels DNS-Sperren ihren Kunden den Zugang zu Domains mit rechtsverletzenden 

Inhalten zu erschweren.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Telekommunikationsrecht/1279-LG-Hamburg-Az-308-O-64008-Stoererhaftung-des-Access-Providers-und-DNS-Sperren.html


LG Hamburg: Störerhaftung eines Videoportals bei vormaligem Flagging 

Urteil v. 05.03.2010, Az. 324 O 565/08 

1. Zur Störerhaftung eines internationalen Videoportals für Persönlichkeitsrechtsverletzungen: Werden 

rechtsverletzende Videobeiträge, trotz vormaliger Meldung durch Nutzer über ein sog. "Flagging-

System" auf einer Online-Videoplattform nicht entfernt, so handelt es sich um eine Verletzung von 

Prüfungspflichten, die eine Störerhaftung begründen kann. 

 

2. Des Weiteren zur internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte in solchen Fallkonstellationen.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Allgemeines-Persoenlichkeitsrecht/Postmortales-Persoenlichkeitsrecht/992-LG-Hamburg-Az-324-O-56508-Stoererhaftung-eines-Videoportals-bei-vormaligem-Flagging.html


LG Hamburg: Prüfungspflichten bei Personensuchmaschinen 

Beschluss v. 07.10.2009, Az. 325 O 190/09 

Den Betreiber einer Personensuchmaschine trifft keine vorbeugende Pflicht, rechtswidrige 

Suchergebnisse zu filtern.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Suchmaschinen/955-LG-Hamburg-Az-325-O-19009-Pruefungspflichten-bei-Personensuchmaschinen.html


OLG Hamburg: Uneingeschränkte Störerhaftung von Rapidshare 

Urteil v. 30.09.2009, Az. 5 U 111/08 

1. Bestreitet ein Download-Hoster mit Nichtwissen, ob eine beanstandete ZIP-Datei tatsächlich 

urheberrechtlich geschütztes Material enthielt bevor er sich gelöscht hat, ist dies jedenfalls dann 

unzulässig, wenn es ihm möglich gewesen wäre, den Inhalt der Dateien vor der Löschung zu prüfen. 

Denn zumindest die von ihm verwandte Hard- und Software „weiß“, welche Inhalte sie speichert. 

 

2. Ein Download-Hoster haftet jedoch nicht als Täter oder Teilnehmer für urheberrechtsverletzende 

Dateien, die durch Dritte beim ihm gespeichert werden, wenn keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass er sich die fremden Inhalte zu Eigen macht. 

 

3. Er haftet jedoch als Störer auf Unterlassung. Zwar muss der Betreiber nicht ohne Weiteres 

vorsorglich sein gesamtes Angebot nach Urheberrechtsverletzungen durchsuchen. Er ist jedoch 

zumindest verpflichtet, diejenigen Nutzer, die in der Vergangenheit bereits rechtswidrige Dateien 

hochgeladen haben, auch zukünftig intensiv zu überprüfen. Dabei ist ihm auch eine Überprüfung von 

Dateien bereits vor Veröffentlichung zumutbar. Auch das Entpacken komprimierter Dateien, die 

Zurückweisung verschlüsselter Inhalte und die Sperrung des Zugriffs über Proxy-Server können als 

wirksame und zumutbare Maßnahmen geboten sein. 

 

4. Ist das Geschäftsmodell des Hosters dazu geeignet, vielfältige Rechtsverletzungen im Internet unter 

dem Schutz völliger Anonymität und fehlender Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen, ist es rechtlich 

nicht schutzwürdig. Dies kann schon gegeben sein, wenn 5-6% der hochgeladenen Dateien 

rechtswidrig sind, sofern sich daraus eine besonders hohe absolute Zahl von Rechtsverletzungen 

ergibt. Dem Hoster sind in diesem Fall auch Maßnahmen zumutbar, die in letzter Konsequenz die 

Einstellung des Dienstes nach sich ziehen könnten.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Haftung-von-Webhostern/927-OLG-Hamburg-Az-5-U-11108-Uneingeschraenkte-Stoererhaftung-von-Rapidshare.html


LG Berlin: Überwachungspflichten von Forenbetreibern 

Beschluss v. 10.09.2009, Az. 27 S 7/09 

Der Betreiber eines Internetforums ist auch dann nicht verpflichtet, Diskussionen in seinem Forum auf 

weitere, gleichartige Rechtsverletzungen (hier: unbewiesene, falsche Tatsachenbehauptungen) zu 

überwachen, wenn er bereits auf einen einzelnen rechtswidrigen Beitrag hingewiesen wurde.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Forenhaftung/872-LG-Berlin-Az-27-S-709-UEberwachungspflichten-von-Forenbetreibern.html


LG Hamburg: Haftung von Webhostern für Persönlichkeitsverletzungen 

Urteil v. 31.07.2009, Az. 325 O 85/09 

1. Ein Webhoster haftet ab Kenntnis auch dann für rechtswidrige Inhalte, wenn die Rechtswidrigkeit 

nicht offensichtlich ist. Eine Verletzung von Prüfungspflichten ist in diesem Fall nicht erforderlich. 

 

2. Die Wiederholungsgefahr entfällt nicht dadurch, dass der Kunde, der die rechtswidrigen Inhalte 

veröffentlicht hatte, zwischenzeitlich seinen Vertrag gekündigt und sämtliche Daten gelöscht hat. 

 

3. Dem Unterlassungsanspruch steht auch nicht der Umstand entgegen, dass der Webhoster keinen 

unmittelbaren Zugriff auf die Daten hat. Bei einem „virtuellen Server“, auf den lediglich der Kunde 

zugreifen kann, hat der Hoster ggf. technische Filtermaßnahmen auf Netzwerkebene, wie etwa 

Proxyserver oder Firewalls zu installieren, die den Zugriff auf die rechtswidrigen Inhalte verhindern.  

 

  

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Haftung-von-Webhostern/849-LG-Hamburg-Az-325-O-8509-Haftung-von-Webhostern-fuer-Persoenlichkeitsverletzungen.html


KG Berlin: Haftung eines Foto-Portals 

Beschluss v. 10.07.2009, Az. 9 W 119/08 

1. Der Betreiber eines Fotoportals kann für Uploads seiner Nutzer auf Unterlassung haften, wenn er 

sich diese zu eigen macht. Entscheidende Kriterien sind die Art der Datenübernahme, ihr Zweck und 

die konkrete Präsentation der Inhalte durch den Betreiber, wobei es auf die Gesamtschau des 

jeweiligen Angebots aus der Perspektive eines objektiven Betrachters ankommt. 

 

2. Dabei ist nicht ausschließlich auf den Zeitpunkt abzustellen, zu dem die in Rede stehende Bilddatei 

in das Internet eingestellt worden ist. Vielmehr sind sämtliche Umstände bis zur Löschung der Datei 

zu berücksichtigen, da der störende Zustand erst hierdurch beendet wird. 

https://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/846-KG-Berlin-Az-9-W-11908-Haftung-eines-Foto-Portals.html

